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9tationalratlwahlen oort ben ffreiftnnigen unbebingt
wieber bie Kanbibatur ©chirmer algeptiert unb »on ber
ïonferoatioen ißartei gleichfalls eine jügige ©ewerbe»
ïanbibatur auf bie Sifte genommen werbe.

Kaminfegermeifteruerbaitli i>e§ Kantonâ ©limtl.
(Korr.) 3"r ©rlebigung ber laufenben SßerbanbSgefdjäfte
oerfammelten fief) bie glarnerifdfjen Kamlnfegermetfier in
Sinti)ai. ©aneben galt bie Hauptarbeit ber 93efpredE)ung
bel Birfuïarl ber 9Jtilitär= unb ißotijeibireftion an fämt=
liehe ©emetnberäte, worin auf ©runb ber oerfchiebenen
Keinen Vranbfätle, namentlich Kaminbränbe, Kaminfeger
unb ffeuerfcfjauer auf bie ihnen laut ©efetj obliegenben
Pflichten aufmerffam ju machen feien, ©er Kanton,
ber jährlich ganj bebeutenbe Beträge für bie Koften ber
ffeuer fd) au ausgebe, müffe unbebingt barauf hatten, baff
ben geglichen Vefitmmungen nachgelebt werbe. ®ie
Kaminfeger oerfennen bie gefcfplberten STatfad^en nicht
unb halten bafür, bafj ber ©runb in ber mangelhaften
Saienfeuerfçhau liege, ©er Verbanb wirb ©fritte unter»
nehmen, bie mafjgebenben Vehßrben ju biesbe§üglicf)en
Reformen gu oeranlaffen. ©teichjeitig foHen Slnftren»
gungen gemacht werben, Übergriffe ^Ungehöriger anberer
Veruflarten in bal 3lufgabengebtet bei Kaminfegerl gu»

rücfpweifen, benit wenn etwa! paffiert, wirb auch
erfter Sinie bie ©cl)ulb bem Kaminfeger gugefefjoben.

®e(efl(<Wt Sdiroeiiseriirfier Bouimternelimer.

Mitteilung an nnfeee Mitglieder.
©prechftunbe* bel ©eîretar§.

©te ©rlebigung ber Verbanblgefcljäfte erforbert häufige
Slbwefenhett bei ©efrefärl. ©amit nun unfere SUitglieber
nidht ©efahr laufen, bei Vefudjen auf bem ©elretariat
niemanben anzutreffen, haben wir Sprech ft unben feft»
gefegt, währenb benen ber ©efretär beftimmt auf bem
©efretariat (ßürich 1, Vahnhofftrafje 100) gu finben ift.
©iefe ©predhftunben würben norläufig auf

SHontag bis ©onnerltag 10—12 unb 4—6 Uhr
oerlegt. ffür 3ufammenfünfte gu anbern 3eiten erfuchen
wir um oorherige telephonifche Verftänbigung (©elnau
85.20).

SOtit follegialem ©ruf)
©er tßorftauö.

Die Belastung des rwerbseittKottittien$ durch
Kantons» und Gemeindesteuern.

(Storreipontienz.)

©I ift befannt, bah bie Velaftung bei Vermögen!
fowohl, wie bei ©infommenl burch fantonale unb ©e=

meinbefteuern in ber Schweig fefjr Perfchieöen ift unb
wiebertjolt ift benn auch f<t)on ber Vorfchlag gemacht
werben, bie grofien örtlichen Unterfchiebe in ber ©teuer»
betaftung burch eine einheitliche eibgeriöffifche ©efejjgebung
aulgugleichen. ©ang abgefehen bon bem bielerortl fehr
aulgeprägten unb in gewiffen ^Richtungen berechtigten
Kantönligeift ift aber biefer Vorfdjlag nicht butdphrbar,
weil ber ffinangbebarf in ben einzelnen Kantonen unb
©emeinben fehr Perfchieben ftarf entwicfelt ift. Slufjer»
bem wäre eine Vereinheitlichung ber Steuergefeljgebung
aud) belhalb nicht wünfchenlwert, weit baburch bal
finanzielle Verantwortlichleitlgefühl beeinträchtigt, wenn
nicht untergraben würbe.

Unter bem ©itel „Sie ©rrnerbl» unb Vermögen!»
fteuern im 3af)re 1921" ift lürglich bal Heft 2, Sab^
gang 1922 ber „Schweigerifchen fiatifiifchen äRitteitungen"
erfçhienen, in welchem bie ©teuerbelaftungen in ben

grögern ©emeinben ber Schweig einer eingehenben Unter»

fuchung untergogen werben, ©iefe Veröffentlichung ge=
währt äufjerft intereffante ©inblicïe in bie Verfchieben»
artigfeit ber ©teuerberhältniffe unb wir entnehmen ber
„Schweigerifchen Slrbettgebergeitung" Pom 10. 3nni 1922
folgenben Slulgug, worin bie ©teuerleiftungen für ©in»
iommenftufen Pon ffr. 5000, 10,000 unb 20,000 bar»
gefteUt finb.

ißrogentualer Steueranfafs bei einem
©iuEoramen Pon:

Katitonl^auptoite: gr. gr. ffr.
5000 10,000 20,000

©hur 8,1 16,3 24,7
3ug 7,4 12,5 16,7
Sugern 4,8 8 16

Herilau 6 13,5 15
grauenfelö 6,6 11,4 13,6
©t. ©allen 4,4 9,1 13
ffreiburg 4,4 8,4 13
Vern 7,7 10,9 12,8
ßürich 6 8,6 12,4
Vellingona 5,6 8,1 10,4
©otothurn 3,8 6,1 8,9
Saufanne 3,8 6 8,8
Sippengell 4,2 7,9 8,4
Neuenbürg 3,9 5,7 8,4
©arnen 2,5 4,8 8
©thaffhaufen 5,2 6,7 7,9
©ion 4,3 4,8 6,8
Vafet 2,7 3,7 6,7
Slarau 5,6 6 6,4
Sittorf 3,5 5,2 6,4
Sieftat 3,4 4,5 5,2
©larul 0,6 1,8 3,6
©enf 0,5 1,5 2,2

©iefe 3at)ten fprechen beutlich genug. 3n ber ©tobt
©hur muf beifpiellweife ein Steuerpflichtiger mit einem
©tnfommen bon ffr. 5000 ffr. 460 au Staat!» unb
©emeinbefteuern begabten, währenb er in ©enf bei
gleichen ©infommenlPerhaltniffeu nur ffr. 24 an ben

ff.llul abliefern muh- ©in ©inlommen bon ffr. 20,000
entrichtet an Steuern in ©l)ur inlgefamt ffr. 4949, in
3üricf) ffr. 2484, in Vafet ffr. 1333 unb in ©enf bluff
ffr. 444. 3n SBorten aulgebrüdt ift bie ©inlommen»
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Nationalratswahlen von den Freisinnigen unbedingt
wieder die Kandidatur Schirmer akzeptiert und von der
konservativen Partei gleichfalls eine zügige Gewerbe-
kandidatur auf die Liste genommen werde.

Kaminfegermeisterverbcmd des Kantons Glarus.
(Korr.) Zur Erledigung der laufenden Verbandsgeschäfte
versammelten sich die glarnerischen Kamtnfegermeister in
Linthal. Daneben galt die Hauptarbeit der Besprechung
des Zirkulars der Militär- und Polizeidirektion an sämt-
liche Gemeinderäte, worin auf Grund der verschiedenen
kleinen Brandfälle, namentlich Kaminbrände, Kaminfeger
und Feuerschauer auf die ihnen laut Gesetz obliegenden
Pflichten aufmerksam zu machen seien. Der Kanton,
der jährlich ganz bedeutende Beträge für die Kosten der
Feuerschau ausgebe, müsse unbedingt darauf halten, daß
den gesetzlichen Bestimmungen nachgelebt werde. Die
Kaminfeger verkennen die geschilderten Tatsachen nicht
und halten dafür, daß der Grund in der mangelhaften
Laienfeuerschau liege. Der Verband wird Schritte unter-
nehmen, die maßgebenden Behörden zu diesbezüglichen
Reformen zu veranlassen. Gleichzeitig sollen Anstren-
gungen gemacht werden, Übergriffe Angehöriger anderer
Berufsarten in das Aufgabengebiet des Kaminfegers zu-
rückzuweisen, denn wenn etwas passiert, wird auch in
erster Linie die Schuld dem Kaminfeger zugeschoben.

Gesellschaft Schweizerischer Bailmteraehmer.

Mitteilung an unsere Mitglieder«
Sprechstunde« des Sekretärs.

Die Erledigung der Verbandsgeschäfte erfordert häufige
Abwesenheit des Sekretärs. Damit nun unsere Mitglieder
nicht Gefahr laufen, bei Besuchen auf dem Sekretariat
niemanden anzutreffen, haben wir Sprechstunden fest-
gesetzt, während denen der Sekretär bestimmt auf dem
Sekretariat (Zürich 1, Bahnhofstraße 100) zu finden ist.
Diese Sprechstunden wurden vorläufig auf

Montag bis Donnerstag 19—12 und 4—6 Uhr
verlegt. Für Zusammenkünfte zu andern Zeiten ersuchen

wir um vorherige telephonische Verständigung (Selnau
85.20).

Mit kollegialem Gruß
Der Vorstand.

vie vêlastung âes erwerbseinkonmem clurch

Hantons- unâ ZêMinSêsteuern.
(Korrespondenz.)

Es ist bekannt, daß die Belastung des Vermögens
sowohl, wie des Einkommens durch kantonale und Ge-
meindesteuern in der Schweiz sehr verschieden ist und
wiederholt ist denn auch schon der Vorschlag gemacht
morden, die großen örtlichen Unterschiede in der Steuer-
belastung durch eine einheitliche eidgenössische Gesetzgebung

auszugleichen. Ganz abgesehen von dem vielerorts sehr

ausgeprägten und in gewissen Richtungen berechtigten
Kantönligeist ist aber dieser Vorschlag nicht durchführbar,
weil der Finanzbedarf in den einzelnen Kantonen und
Gemeinden sehr verschieden stark entwickelt ist. Außer-
dem wäre eine Vereinheitlichung der Steuergesetzgebung
auch deshalb nicht wünschenswert, weil dadurch das

finanzielle Verantwortlichkeitsgefühl beeinträchtigt, wenn
nicht untergraben würde.

Unter dem Titel „Die Erwerbs- und Vermögens-
steuern im Jahre 1921" ist kürzlich das Heft 2, Jahr-
gang 1922 der „Schweizerischen statistischen Mitteilungen"
erschienen, in welchem die Steuerbelastungen in den

größern Gemeinden der Schweiz einer eingehenden Unter-

suchung unterzogen werden. Diese Veröffentlichung ge-
währt äußerst interessante Einblicke in die Verschieden-
artigkeit der Steuerverhältnisse und wir entnehmen der
„Schweizerischen Arbeitgeberzeitung" vom 19. Juni 1922
folgenden Auszug, worin die Steuerleistungen für Ein-
kommenstufen von Fr. 5000, 10,000 und 20,000 dar-
gestellt sind.

Prozentualer Steueransatz bei einem
Einkommen von:

Kantonshauptorte: Fr. Fr. Fr.
S000 10,000 20,000

Chur 8,1 16,3 24,7
Zug 7,4 12,5 16,7
Luzern 4,8 8 16
Herisau 6 13,5 15
Frauenfeld 6,6 11,4 13,6
St. Gallen 4,4 9,1 13
Freiburg 4,4 8,4 13
Bern 7,7 10,9 12,8
Zürich 6 8,6 12,4
Bellinzona 5,6 8,1 10,4
Solothurn 3,8 6,1 8,9
Lausanne 3,8 6 8,8
Appenzell 4,2 7,9 8,4
Neuenburg 3,9 5,7 8,4
Sarnen 2,5 4,8 8
Schaffhausen 5,2 6,7 7,9
Sion 4,3 4,8 6,8
Basel 2.7 3,7 6,7
Aarau 5,6 6 6,4
Altorf 3,5 5,2 6,4
Liestal 3,4 4,5 5,2
Glarus 0,6 1,8 3,6
Genf 0,5 1,5 2,2

Diese Zahlen sprechen deutlich genug. In der Stadt
Chur muß beispielsweise ein Steuerpflichtiger mit einem
Einkommen von Fr. 5000 Fr. 460 an Staats- und
Gemeindesteuern bezahlen, während er in Genf bei
gleichen Einkommensverhältnisseu nur Fr. 24 an den

F.skus abliefern muß. Ein Einkommen von Fr. 20,000
entrichtet an Steuern in Chur insgesamt Fr. 4949, in
Zürich Fr. 2484, in Basel Fr- 4633 und in Genf bloß
Fr. 444. In Worten ausgedrückt ist die Einkommen-
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fteuer für gr. 20,000 in Stjux boppelt fo fyudj nié in
gürich, faft Uiermal größer ali in îîafet unb mehr ali
gefmmat fo grof? roie in ©enf.

©enf ift ber Drt mit ber relatiü geringften ©teuer*
Belüftung, bann folgen ©larui, Sieftat unb Stttorf. Stelatio
felfr ©teuerbeîaftungen raeifen auf grauenfelö,
©t. ©allen, Sern, greiburg, güriclj unb iöeHingona.
9lm Kopfe ber großen ©ieuerfct)raube ftetjeri ©fjur, gug,
Sutern unb fperiiau.

Sn ber obigen gufammenfteHung finb bie Kriegi*
geroinnfteuer unb bie groette eibgenöjfifdhevKriegifteuer
nicht inbegriffen. Sie groeite Kriegifteuer betaftet für
bie bierjätjrige ißeriobe bai ©croerbieinfommen bon 5000
granlen mit einem ©teuerfa| bon 1,2 %, baifenige
bon gr. 10,000 mit 2,3% unb baifenige bon 20,000
grauten mit 3,9%.

ömcbieflem.
(©ingef.) f 2ïnton ©rtejjer, 9toHaDe»faöri!ant in

Slaborf, ift am 24. guni gu ©rabe getragen morben.
@r hat ei rebtict) oerbtent, baff feiner öffentlich gebaut
merbe, mar er boc£) ein ©elfmabeman im roalfrfien ©Inn
bei SBortei. SSon feinen Sffianberfahren fjeimgefefjrt,
grünbete £>err ©rtejjer im gahre 1888 bai fjeutige @e=

fdjäft buret) Übernahme einer ©cljlofferei mit 1—2 ©e*
feilen. @r begann mit lleinften SRüteln, aber auige*
ftaitet mit einer feltenen Irbeitifreubigfeit unb mit un*
beugfamer ©nergte. @r betrachtete ei ati feine ipftidjt
unb ali fein Sebenigiel, fein ©efcljäft gu erroeitern unb
feine gabrifate gur fjöchften aSoltfommenijeit gu entroicfeln.
©ine gange 9teif)e patentierter Neuheiten geugen oon
feinem unetmüblichen gleite unb bem 33eftreben, nur
bai Söefte auf ben SRarft gu bringen. Sie oorgügticlfe
©otibität feiner SMaben brauten ihm tangfam aber fixier
ben ©rfoig unb bahnten feinen gabrifaten ben 9ßeg
oom Sh^Ö^u in bie übrige ©bfjroeig, nadh gtalien bii
hinunter nadh 9fom unb ©igilien unb nach bem gangen
großen granfreich- @r lieferte feine iRollaben gum £>otel
Sibo in SSenebig, gum Protei SRafefiic in SRigga unb gu
einer großen Slngaht anberer erftflaffiger bauten im
Sluilanbe. SBohl bie größte ©enugtuung unb bie größte
Slnerfennung für fein ©treben mar ei aber, ali ihn ber
bauleitenbe 2lrcf)iteft bei fürftlich auigeftatteten .g>otel
9lbler unter ben Sinben in Berlin gu fiel) rief unb ihm
erftärte, er molle an biefem fpotel ©riefjer'fche Stollaben
anbringen. Sai mar bai befie geugnii für bie ©üte
feiner IRoHaben, ejiftieren boch in Seutfchlanb fehr oiele

grojje Stollabenfabrifen.
©o erftanb mit ber geit aui lleinften Slnfängen her*

aui bai heutige groffe linternehmen, in bem geitmeife
bii gu 160 airbeiter befc£)äftigt mürben, ©treng gegen
fiel) felbft mar er ftreng mit feinen Untergebenen unb
bai SBort „unmöglich" eriftierte nicht in feinem ißrioat*
mörterbuch. ©cfimere ©c^icffalsfc^läge in gamilie unb
©efchäft blieben audh ihm nicht erfpart, aber er trug
unb übermanb fie mannhaft, fein eiferner Sßille über*
manb alle $tnberniffe. gm gahre 1911 ging bai ©e=

fdhäft an eine Slftiengefetlfchaft über, ber |jerr ©rtejjer
ali Sireftor unb Selegierter bei SSerroaltungiratei oor=
ftanb bii gu feinem Sobe. gn unferer ©rinnerung aber
roirb er fortleben ati ein leudhtenbei ißorbilb oon äBiüeni*
Iraft unb 2lrbeitifreubigfeit.

f ©cigenöauer îlntou ©tebenhöwer t« giirtdh ftarb
am 23. guni in feinem 72. Sebenijahre. @r mar meit
über bie ©rengen bei Sanbei betannt ali ©eigenbauer.

f ©dhreinermeifter KojtraD @teimnanK*9îtëler in
33ürgi«|)orgen ftarb am 25. guni im Sitter oon 71
gahren.

f SBaumeifter ^einrieb ®hfin=§eib in SSafel ftarb
am 24. guni im Sllter oon 50 ga|ren.

f äRalermciftcr grang g. Sub*5Retch tn gorge*
ftarb am 29. guni im 3llter oon 51 gahren.

t Sßügnermelfter ^ermann SBefthaufer » UlenoID
tn giiriä) 8 ftarb am 1. guli in feinem 76. SUterijahr.

Sie tßorloge öetreffenö Hebernahme Der ®a§oer=
forgung Der ®emetnben Dei regten gürichfeenferi
mürbe oom ©ro^en ©tabtrat genehmigt unb ber Som
geffioni= unb Saufoertrag gutgeheißen. @i mürbe be=

fültoffen, für ben ülntauf ber Einlage, bie ©rlangung
ber Songeffion unb ben Stnfcftlug an bai fiâbtifçhe Stohr»
neh ben SBetrag oon 1,205,000 gr. gu bemiÜigen unb
biefen 93efct)lu^ ber ©emetnbeabftimmung gu unterbreiten.

S8a«= unD äBohage«affcnfchaft „gm Sangen Sohn"
in Safel. (9lui bem gahreiberidht.) ©egrünbet mürbe
biefe größte aller ähnlichen @enoffenfc|aften 53afeli
©nbe 1919, in ber geit ber hofften SBohnunginot. gn
gmei 53auperioben mürben feiger am SRorgartenring unb
an ber 9tigiftra|e (im fogen. Sangen Sohn) auf oom
©taat gemietetem 33oben 60 ©in= unb Sreifamilienhäufer
mit günf=, S3ier=, Srei= unb gmeigimmerroohnungen, alle
mit SHanfarben, gebaut unb gegenroärtig ift bie brüte
unb letzte ©tappe, meitere 43 Sreifamilienhäufer (Srei=
unb groeigimmermohnungen), im Sau. Siefe tönnen
gum größeren Seile fchon an SRitglieber gugeteüt merben.
5iur oon ben Sreigimmermohnungen, bie auf 1. Segember
1922 unb auf 1. 2lpril 1923 begugibereit merben, finb
noch einige gur 3l6ga6e an neue 53emerber frei, ©in
©pielplat), foroie bie gasreichen ©ärten, an benen jeber
SHieter Slnteit hat, laffen Suft unb Sicht im reichften
ÜJiafje gu. geber ©enoffenfehafter ift DJtiteigentümer unb
geniefü bai unlünbbare SBohnrecht. ©eleitet unb oer=
mattet roirb bie SBohngemeinbe burch einen oon ber
©eneraloerfammtung gemählten gmölfglieberigen a3orftanb
unb oon aSermaltungi=, @arten=, 53au> unb ^Reparatur*
Hommiffionen. Sie oon ber SreuhanbgefeUfctjaft geprüfte
^Rechnung roeift einen unermartet günftigen Slbfdhtu^ mit
einem namhafter, ülftioüberfchufj auf.

Sötmittel für ®la§ auf ÏRctall. SRan roärmt gu=

nädhft bie Söifteüe bei ©lafei an unb trägt mitteli
93ürfte neutralei ^latindhlorür, oermifdht mit Kamillen*
öl, auf, läfjt bai Dl langfam oerbampfen, bii fich feine
roeifjeo Sämpfe mehr entroicfeln unb ftetgert bann bie

Semperatur bii gur Sunfelrotglut. Sai gSlatin roirb
rebugiert unb bilbet einen glängenberi metaÜifdhen Über*

gug. 9tun bringt man bai ©lai in ein 33ab oon fdjmefel*
faurem Kupfer, oerbinbet ei mit bem negatioen ißol
einer eleftrifchen Batterie unb erhält auf bem ißlatin*
übergug alibalb einen Kupfernieberfdhlag. Surcl) 93er*

mittlung bei metatlifdhen Kupferi mirb bai ©lai mit
©ifen, Kupfer ufm. mitteli ginn gufammengelötet.

„Sic gefamte |>oIgbearöeitung in gabril6etriebe« unD
§anDmertftätten" oon Stöbert Sippmann. 33er*

lag: ^ermann ©oftenoble in gena.
Sai SBerf, roeldhei fich al§ ein anbbuch, Sehr*

buch anb 3Rad)fdhlageroerf für bie ißrajii ein*
führt, hat ben anfehnlichen Umfang oon 429 ©eiten
unb enthält 410 Slbbilbungen. Ser gnhalt gliebert fich
m fieben Slbfchnitte. gn ber ©inleüung fpric^t ber 23er=

faffer fürg über bie for ft lieh en 93 erh ä I tn if f e Seutfdh*
lanbi unb fährt bann fort:
2lbfchnitt I: Sie £>o!garten unb ihre Sluinu^ung, bie

ißreiibilbung unb bie Unfoftenfalfulation in
ber |»oIgbearbeitung.
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steuer für Fr. 20,000 in Chur doppelt so hoch als in
Zürich, fast viermal größer als in Basel und mehr als
zehnmal so groß wie in Genf.

Genf ist der Ort mit der relativ geringsten Steuer-
belastung, dann folgen Glarus, Liestal und Ältorf. Relativ
sehr hohe Steueröelastungen weisen auf Frauenfeld,
St. Gallen, Bern, Freiburg, Zürich und Bellinzona.
Am Kopfe der großen Steuerschraube stehen Chur, Zug,
Luzern und Herisau.

In der obigen Zusammenstellung sind die Kriegs-
gewinnsteuer und die zweite eidgenössische-. Kriegssteuer
nicht inbegriffen. Die zweite Kriegssteuer belastet für
die vierjährige Periode das Erwerbseinkommen von 5000
Franken mit einem Steuersatz von 1,2°/», dasjenige
von Fr. 10,000 mit 2,3 °/o und dasjenige von 20,000
Franken mit 3,9°/«.

vmcdleàê».
(Einges.) I- Anton Grießer, Rolladenfabrikant in

Aadorf, ist am 24. Juni zu Grabe getragen worden.
Er hat es redlich verdient, daß seiner öffentlich gedacht
werde, war er doch ein Selfmademan im wahrsten Sinn
des Wortes. Von seinen Wanderjahren heimgekehrt,
gründete Herr Grießer im Jahre 1888 das heutige Ge-
schüft durch Übernahme einer Schlosserei mit 1—2 Ge-
sellen. Er begann mit kleinsten Mitteln, aber ausge-
stattet mit einer seltenen Arbeitsfreudigkeit und mit un-
beugsamer Energie. Er betrachtete es als seine Pflicht
und als sein Lebensziel, sein Geschäft zu erweitern und
seine Fabrikate zur höchsten Vollkommenheit zu entwickeln.
Eine ganze Reihe patentierter Neuheiten zeugen von
seinem unermüdlichen Fleiße und dem Bestreben, nur
das Beste auf den Markt zu bringen. Die vorzügliche
Solidität seiner Rolladen brachten ihm langsam aber sicher
den Erfolg und bahnten seinen Fabrikaten den Weg
vom Thurgau in die übrige Schweiz, nach Italien bis
hinunter nach Rom und Sizilien und nach dem ganzen
großen Frankreich. Er lieferte seine Rolladen zum Hotel
Lido in Venedig, zum Hotel Majestic in Nizza und zu
einer großen Anzahl anderer erstklassiger Bauten im
Auslande. Wohl die größte Genugtuung und die größte
Anerkennung für sein Streben war es aber, als ihn der
bauleitende Architekt des fürstlich ausgestatteten Hotel
Adler unter den Linden in Berlin zu sich rief und ihm
erklärte, er wolle an diesem Hotel Grießer'sche Rolladen
anbringen. Das war das beste Zeugnis für die Güte
seiner Rolladen, existieren doch in Deutschland sehr viele
große Rolladenfabriken.

So erstand mit der Zeit aus kleinsten Anfängen her-
aus das heutige große Unternehmen, in dem zeitweise
bis zu 160 Arbeiter beschäftigt wurden. Streng gegen
sich selbst war er streng mit seinen Untergebenen und
das Wort „unmöglich" existierte nicht in seinem Privat-
Wörterbuch. Schwere Schicksalsschläge in Familie und
Geschäft blieben auch ihm nicht erspart, aber er trug
und überwand sie mannhaft, sein eiserner Wille über-
wand alle Hindernisse. Im Jahre 1911 ging das Ge-
schäft an eine Aktiengesellschaft über, der Herr Grießer
als Direktor und Delegierter des Verwaltungsrates vor-
stand bis zu seinem Tode. In unserer Erinnerung aber
wird er fortleben als ein leuchtendes Vorbild von Willens-
kraft und Arbeitsfreudigkeit.

P Geigenbauer Anton Sievenhüner in Zürich starb
am 23. Juni in seinem 72. Lebensjahre. Er war weit
über die Grenzen des Landes bekannt als Geigenbauer.

-j- Schreinermeister Konrad Steinmann-Risler in
Bürgi-Horgen starb am 25. Juni im Alter von 71
Jahren.

P Baumeister Heinrich Gysin-Heitz in Basel starb
am 24. Juni im Alter von 50 Jahren.

-j- Malermeister Franz I. Lutz-Reich in Horgen
starb am 29. Juni im Alter von 51 Jahren.

î Wagnermeister Hermann Westhauser - Renold
in Zürich 3 starb am 1. Juli in seinem 76. Altersjahr.

Die Vorlage betreffend Uebernahme der Gasver-
sorgung der Gemeinden des rechten Zürichseeufers
wurde vom Großen Stadtrat genehmigt und der Kon-
zessions- und Kaufvertrag gutgeheißen. Es wurde be-

schloffen, für den Ankauf der Anlage, die Erlangung
der Konzession und den Anschluß an das städtische Rohr-
netz den Betrag von 1,205,000 Fr. zu bewilligen und
diesen Beschluß der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten.

Bau- und Woyngenossenschaft „Im Langen Lohn"
in Basel. (Aus dem Jahresbericht.) Gegründet wurde
diese größte aller ähnlichen Genossenschaften Basels
Ende 1919, in der Zeit der höchsten Wohnungsnot. In
zwei Bauperioden wurden seither am Morgartenring und
an der Rigistraße (im sogen. Langen Lohn) auf vom
Staat gemietetem Boden 60 Ein- und Dreifamilienhäuser
mit Fünf-, Vier-, Drei- und Zweizimmerwohnungen, alle
mit Mansarden, gebaut und gegenwärtig ist die dritte
und letzte Etappe, weitere 43 Dreifamilienhäuser (Drei-
und Zweizimmerwohnungen), im Bau. Diese können

zum größeren Teile schon an Mitglieder zugeteilt werden.
Nur von den Dreizimmerwohnungen, die auf 1. Dezember
1922 und auf 1. April 1923 bezugsbereit werden, sind
noch einige zur Abgabe an neue Bewerber frei. Ein
Spielplatz, sowie die zahlreichen Gärten, an denen jeder
Mieter Anteil hat, lassen Luft und Licht im reichsten
Maße zu. Jeder Genossenschafter ist Miteigentümer und
genießt das unkündbare Wohnrecht. Geleitet und ver-
waltet wird die Wohngemeinde durch einen von der
Generalversammlung gewählten zwölfgliederigen Vorstand
und von Verwaltungs-, Garten-, Bau- und Reparatur-
Kommissionen. Die von der Treuhandgesellschaft geprüfte
Rechnung weist einen unerwartet günstigen Abschluß mit
einem namhaften Aktioüberschuß auf.

Lötmittel für Glas auf Metall. Man wärmt zu-
nächst die Lötstelle des Glases an und trägt mittels
Bürste neutrales Platinchlorür, vermischt mit Kamillen-
öl, auf, läßt das Ol langsam verdampfen, bis sich keine

weißen Dämpfe mehr entwickeln und steigert dann die

Temperatur bis zur Dunkelrotglut. Das Platin wird
reduziert und bildet einen glänzenden metallischen Über-

zug. Nun bringt man das Glas in ein Bad von schwefel-
saurem Kupfer, verbindet es mit dem negativen Pol
einer elektrischen Batterie und erhält auf dem Platin-
Überzug alsbald einen Kupferniederschlag. Durch Ver-
mittlung des metallischen Kupfers wird das Glas mit
Eisen, Kupfer usw. mittels Zinn zusammengelötet.

Literatur-
„Die gesamte Holzbearbeitung in Fabrikbetrieben und

Handwerkstätten" von Robert Lippmann. Ver-
lag: Hermann Costenoble in Jena.
Das Werk, welches sich als ein Handbuch, Lehr-

buch und Nachschlagewerk für die Praxis ein-
führt, hat den ansehnlichen Umfang von 429 Seiten
und enthält 410 Abbildungen. Der Inhalt gliedert sich

m sieben Abschnitte. In der Einleitung spricht der Ver-
faster kürz über die forstlichen Verhältnisse Deutsch-
lands und fährt dann fort:
Abschnitt I: Die Holzarten und ihre Ausnutzung, die

Preisbildung und die Unkostenkalkulation in
der Holzbearbeitung.


	Die Belastung des Erwerbseinkommens durch Kantons- und Gemeindesteuern

